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richtiggestellten Wählerverzeichnisse von den 'Gemeinde-

wah.behörden abzuschließen.
An den Wahlen nehmen nur Wahlberechtigte teil,

deren Namen in den abgeschlossenen Wählerverzeichnissen

enthalten sind.

IV. Wahlbewerbung und Abstimmungsverfahren.

Wahlvorschläge.

8 26.
Vereinigungen von Wählern, die sich an der Wahl-

bewerbung beteiligen (Parteien), Haben ihre Wahlvor¬

schläge spätestens 14 Tage vor dem Wahltage der Ge-

meindewah.behörde vorzulegen.
Zur Vorlage der Wahlvorschläge hat die Gemeinde¬

wahlbehörde bereits mindestens drei Wochen vor dem

Wahltage in ortsüblicher Weise eine öffentliche Auffor¬

derung zu erlassen, in der insbesondere auch der letzte Tag,

bis zu welchem noch im Sinne des 1. Absatzes Wahlvor¬

schläge vorgelegt werden können, ausdrücklich zu bezeich¬

nen ist.
Jeder Wahlvorschlag muß von wenigstens 20, in Ge¬

meinden mit über 1000, jedoch weniger als 2000 Wahl¬

berechtigten von wenigstens 35, in den übrigen Gemeinden

von wenigstens 50 in der betreffenden Gemeinde wahl¬

berechtigten Personen unterzeichnet sein und eine Partei¬

liste enthalten,, das ist ein Verzeichnis von höchstens dop¬

pelt so vielen Bewerbern, als in der Gemeinde Mitglieder

des Eemeindeausschuffes zu wähien find; die Bewerber

müssen in dem Verzeichnis in einer beantragten, mit ara¬

bischen Ziffern bezeichneten Reihenfolge angeführt sein.

Der Wahlvorschlag jener Parteien, die in der lausen¬

den Wahlperiode sowohl im oberösterreichischen Landtage

als auch im betreffenden Gemeindeausschuß vertreten

sind, bedarf keiner Unterzeichnung durch die entsprechende

Anzahl von in der betreffenden Gemeinde wahlberech¬

tigten Personen.
Außerdem soll in jedem Wahlvorschlage auch eine un¬

terscheidende Parteibezeichnung und ein zustellungsbevoll-


	-

